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RS OGH 1956/7/4 1Ob347/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1956

Norm

ABGB §870 DII

Rechtssatz

Wenn der Verpächter bei Unterfertigung des Vertrages erklärt, daß die Pächter die Liegenschaft verlassen müßten,

wenn ein Pachtvertrag nicht zustandekomme, stellt sich diese Drohung als keine widerrechtliche dar.

Entscheidungstexte

1 Ob 347/56
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